
III Dienstleistungshandel und Niederlassung 
Abschnitt I: Dienstleistungshandel 
 

Art. 22 Geltungsbereich 

1.  Dieser Abschnitt findet Anwendung auf die Massnahmen, die den Dienstleistungshandel 
betreffen und die von zentralen, regionalen oder lokalen Regierungen und Behörden oder von 
nichtstaatlichen Stellen, die in Ausübung der ihnen von zentralen, regionalen oder lokalen 
Regierungen oder Behörden übertragenen Befugnisse handeln, getroffen werden. 
 
2.  Dieser Abschnitt gilt für Massnahmen, die den Handel in allen Dienstleistungssektoren 
betreffen, mit Ausnahme von Dienstleistungen im Bereich der Luftfahrt, einschliesslich nationaler 
und internationaler Transportleistungen im Linien- oder Nichtlinienverkehr, sowie der damit 
zusammenhängenden unterstützenden Dienstleistungen mit Ausnahme: 
(a) von Luftfahrzeuginstandsetzungs- und —wartungsdienstleistungen; 
(b) des Verkaufs und der Vermarktung von Luftverkehrsdienstleistungen; 
(c) von Dienstleistungen computergestützter Reservationssysteme (CRS)1. 
 
3.  Keine Bestimmung dieses Abschnitts darf so ausgelegt werden, als beinhalte sie 
irgendwelche Verpflichtungen in Bezug auf öffentliche Beschaffungen, die Gegenstand des 
Kapitels V sind. 

 
1 Die Begriffe «Luftfahrzeuginstandsetzungs- und -wartungsdienstleistungen» und «Dienstleistungen 
computergestützter Reservationssysteme (CRS)» werden wie in Abs. 6 des Anhangs über 
Luftverkehrsdienstleistungen des GATS definiert. 
 
 
 

Art. 23 Begriffsbestimmungen 
Für die Zwecke dieses Abschnitts: 
(a) bezeichnet der Ausdruck «Dienstleistungshandel» die Erbringung einer Dienstleistung: 

(i) aus dem Hoheitsgebiet einer Vertragspartei in das Hoheitsgebiet einer anderen 
Vertragspartei (Erbringungsart 1); 

(ii) im Hoheitsgebiet einer Vertragspartei an den Dienstleistungsnutzer einer anderen 
Vertragspartei (Erbringungsart 2); 

(iii) durch einen Dienstleistungserbringer einer Vertragspartei durch eine gewerbliche 
Niederlassung im Hoheitsgebiet einer anderen Vertragspartei (Erbringungsart 3); 

(iv) durch einen Dienstleistungserbringer einer Vertragspartei durch natürliche Personen, 
die sich im Hoheitsgebiet einer anderen Vertragspartei aufhalten (Erbringungsart 4). 

 
(b) bedeutet der Begriff «Massnahme» jede von einer Vertragspartei getroffene Massnahme, 
unabhängig davon, ob sie in Form eines Gesetzes, einer Vorschrift, einer Regel, eines 
Verfahrens, eines Entscheides, einer Verwaltungsakts oder in einer anderen Form getroffen 
wird; 
 
(c) umfasst der Begriff «Erbringung einer Dienstleistung» die Produktion, den Vertrieb, die 
Vermarktung, den Verkauf und die Bereitstellung der Dienstleistung; 



 
(d) umfasst der Begriff «den Dienstleistungshandel betreffende Massnahmen einer 
Vertragspartei» Massnahmen in Bezug auf:  

(i) den Kauf, die Bezahlung oder die Nutzung einer Dienstleistung; 
(ii) im Zusammenhang mit der Erbringung einer Dienstleistung den Zugang zu und die 

Nutzung von Dienstleistungen, in Bezug auf welche diese Vertragspartei verlangt, 
dass sie der Öffentlichkeit allgemein angeboten werden; 

(iii) den Aufenthalt, einschliesslich die gewerbliche Niederlassung, von Personen einer 
Vertragspartei zur Erbringung einer Dienstleistung im Hoheitsgebiet einer anderen 
Vertragspartei; 

 
(e) bedeutet der Begriff «gewerbliche Niederlassung» jede Art geschäftlicher oder beruflicher 
Niederlassung durch unter anderem: 

(i) die Errichtung, den Erwerb oder die Fortführung einer juristischen Person; oder 
(ii) die Errichtung oder die Fortführung einer Zweigstelle oder einer Vertretung; 
(iii) im Hoheitsgebiet einer Vertragspartei zum Zweck der Erbringung einer 

Dienstleistung;  
 
(f) bedeutet der Begriff «Dienstleistungserbringer» eine Person, die eine Dienstleistung zu 
erbringen sucht oder erbringt1; 
 
(g) bedeutet der Begriff «natürliche Person einer Vertragspartei» in Übereinstimmung mit deren 
Gesetzgebung ein Staatsangehöriger der betreffenden Vertragspartei oder eine Person mit 
dauerndem Aufenthalt in deren Hoheitsgebiet, falls die Person in Bezug auf Massnahmen, die 
den Dienstleistungshandel betreffen, im Wesentlichen die gleiche Behandlung wie die 
Staatsangehörigen erhält;  
 
(h) bedeutet der Begriff «juristische Person» eine nach anwendbarem Recht ordnungsgemäss 
gegründete oder anderweitig errichtete rechtsfähige Organisationseinheit, unabhängig davon, ob 
sie der Gewinnerzielung dient oder nicht und ob sie sich in privatem oder staatlichem Eigentum 
befindet, einschliesslich Kapitalgesellschaften, treuhänderisch tätige Einrichtungen, 
Personengesellschaften, Gemeinschaftsunternehmen, Einzelunternehmen oder Verbände; 
 
(i) schliesst der Ausdruck «Dienstleistungen» jede Art von Dienstleistungen in jedem Sektor ein, 
mit Ausnahme von Dienstleistungen, die in Ausübung hoheitlicher Gewalt erbracht werden; 
 
(j) bedeutet der Begriff «juristische Person einer Vertragspartei» eine juristische Person, die 
entweder: 

(i) nach dem Recht von Chile oder einem EFTA-Staat gegründet oder anderweitig 
errichtet ist und die im Hoheitsgebiet von Chile oder des betreffenden EFTA-Staates 
in erheblichem Umfang Geschäfte tätigt; oder 

(ii) im Fall der Erbringung einer Dienstleistung durch gewerbliche Niederlassung: 
A. im Eigentum natürlicher Personen der betreffenden Vertragspartei steht oder von 

ihnen beherrscht wird; oder 
B. im Eigentum juristischer Personen im Sinne von Absatz j Ziffer i steht oder von 

ihnen beherrscht wird; und 
 



(k) bedeutet der Begriff «in Ausübung hoheitlicher Gewalt erbrachte Dienstleistung» jede Art von 
Dienstleistung, die weder zu gewerblichen Zwecken noch im Wettbewerb mit einem oder 
mehreren Dienstleistungserbringern erbracht wird. 
 

 
1 Wird eine Dienstleistung nicht unmittelbar durch eine juristische Person, sondern durch andere Formen der 
gewerblichen Niederlassung wie zum Beispiel eine Zweigstelle oder eine Vertretung erbracht, so erhält der 
Dienstleistungserbringer (d. h. die juristische Person) durch eine solche Niederlassung dennoch die Behandlung, die 
den Dienst- leistungserbringern im Rahmen des Abkommens gewährt wird. Eine solche Behandlung wird der 
Niederlassung zuteil, durch welche die Dienstleistung erbracht wird; sie braucht sonstigen Betriebsteilen des 
Erbringers, die ausserhalb des Hoheitsgebiets ansässig sind, in dem die Dienstleistung erbracht wird, nicht gewährt 
zu werden. 

 

Art. 24 Meistbegünstigung 
1.  Die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien in Bezug auf die Meistbegünstigung richten 
sich nach dem GATS1. 
 
2.  Eine Vertragspartei, die ein Abkommen mit einer Nichtvertragspartei eingeht, das nach 
Artikel V GATS notifiziert worden ist, räumt den anderen Vertragsparteien, auf Wunsch einer von 
ihnen, eine angemessene Gelegenheit ein, um auf einer beiderseits vorteilhaften Basis über die 
darin gewährten Vorteile zu verhandeln. 
 
 

Art. 25 Marktzugang 

1.  Hinsichtlich des Marktzugangs durch die in Artikel 23 definierten Erbringungsarten gewährt 
jede Vertragspartei den Dienstleistungen und Dienstleistungserbringern einer anderen 
Vertragspartei eine nicht weniger günstige Behandlung als die, die nach den in ihrer Liste 
gemäss Artikel 27 vereinbarten und festgelegten Bestimmungen, Beschränkungen und 
Bedingungen vorgesehen ist. 
 
2.  In Sektoren, in denen Marktzugangsverpflichtungen übernommen werden, werden die 
Massnahmen, die eine Vertragspartei regional oder für ihr gesamtes Hoheitsgebiet weder 
aufrechterhalten noch einführen darf, sofern in ihrer Liste nichts anderes festgelegt ist, wie folgt 
definiert: 
(a) Beschränkungen der Anzahl Dienstleistungserbringer durch zahlenmässige Quoten, 

Monopole oder Dienstleistungserbringer mit ausschliesslichen Rechten oder durch das 
Erfordernis einer wirtschaftlichen Bedarfsprüfung; 

(b) Beschränkungen des Gesamtwertes der Dienstleistungsgeschäfte oder des 
Betriebsvermögens durch zahlenmässige Quoten oder durch das Erfordernis einer 
wirtschaftlichen Bedarfsprüfung; 

(c) Beschränkungen der Gesamtzahl der Dienstleistungen oder des Gesamtvolumens 
erbrachter Dienstleistungen durch die Festsetzung bestimmter zahlenmässiger Einheiten 
in Form von Quoten oder durch das Erfordernis einer wirtschaftlichen Bedarfsprüfung1; 

(d) Beschränkungen der Gesamtzahl natürlicher Personen, die in einem bestimmten 
Dienstleistungssektor beschäftigt werden dürfen oder die ein Dienstleistungserbringer 
beschäftigen darf und die zur Erbringung einer bestimmten Dienstleistung erforderlich sind 
und in direktem Zusammenhang damit stehen, durch zahlenmässige Quoten oder durch 
das Erfordernis einer wirtschaftlichen Bedarfsprüfung; 



(e) Massnahmen, die bestimmte Rechtsformen oder Formen von Gemeinschaftsunternehmen 
vorschreiben (oder diese einschränken), durch die ein Dienstleistungserbringer eine 
Dienstleistung erbringen darf; und 

(f) Beschränkungen der Beteiligung ausländischen Kapitals durch Festsetzung einer 
prozentualen Höchstgrenze für die ausländische Beteiligung oder für den Gesamtwert 
einzelner oder zusammengefasster ausländischer Investitionen. 

 
1 Bst. c gilt nicht für Massnahmen einer Vertragspartei, die Produktionsmittel für die Erbringung von Dienstleistungen 
beschränken. 
 
 

Art. 26 Inländerbehandlung 
1.  In den Sektoren, die in der in Artikel 27 erwähnten Liste aufgeführt sind, gewährt jede 
Vertragspartei unter den darin festgelegten Bedingungen und Vorbehalten den Dienstleistungen 
und Dienstleistungserbringern einer anderen Vertragspartei hinsichtlich aller Massnahmen, 
welche die Erbringung von Dienstleistungen betreffen, eine Behandlung, die nicht weniger 
günstig ist als die, die sie ihren eigenen gleichen Dienstleistungen und Dienstleistungserbringern 
gewährt1. 
 
2.  Eine Vertragspartei kann das Erfordernis von Absatz 1 dadurch erfüllen, dass sie 
Dienstleistungen und Dienstleistungserbringern einer anderen Vertragspartei eine Behandlung 
gewährt, die mit der, welche sie ihren eigenen gleichen Dienstleistungen und 
Dienstleistungserbringern gewährt, entweder formal identisch oder formal unterschiedlich ist. 
 
3.  Eine formal identische oder formal unterschiedliche Behandlung gilt dann als weniger 
günstig, wenn sie die Wettbewerbsbedingungen zugunsten von Dienstleistungen und 
Dienstleistungserbringern der Vertragspartei gegenüber gleichen Dienstleistungen und 
Dienstleistungserbringern einer anderen Vertragspartei verändert. 

 
1 Besondere Verpflichtungen, die nach diesem Artikel eingegangen worden sind, werden nicht so ausgelegt, dass 
eine Vertragspartei einen Ausgleich für allfällige inhärente Wettbewerbsnachteile gewähren muss, die sich daraus 
ergeben, dass die betreffenden Dienstleistungen oder Dienstleistungserbringer ausländischer Natur sind. 
 
 

Art. 27 Handelsliberalisierung 

1.  Die Liste der besonderen Verpflichtungen, die jede Vertragspartei nach Artikel 25 und 26 
sowie nach Absatz 3 dieses Artikels übernimmt, wird in Anhang VIII beigefügt. Jede Liste enthält 
für die Sektoren, für die derartige Verpflichtungen übernommen werden, folgende Angaben: 
(a) Bestimmungen, Beschränkungen und Bedingungen für den Marktzugang; 
(b) Bedingungen und Anforderungen für die Inländerbehandlung; 
(c) Zusagen hinsichtlich zusätzlicher Verpflichtungen im Sinne von Absatz 3; und 
(d) gegebenenfalls den Zeitrahmen für die Durchführung derartiger Verpflichtungen sowie das 

Datum, an dem diese in Kraft treten. 
 
2.  Massnahmen, die sowohl mit Artikel 25 als auch mit Artikel 26 unvereinbar sind, werden in 
die für Artikel 25 vorgesehene Spalte eingetragen. In diesem Fall gilt die Eintragung als 
Bedingung oder Anforderung auch in Bezug auf Artikel 26. 
 



3.  Wenn eine Vertragspartei in Bezug auf Massnahmen, die den Dienstleistungshandel 
betreffen, die nicht nach Artikel 24 oder 25 in den Listen aufzuführen sind, einschliesslich solche 
betreffend Qualifikations-, Normen- oder Zulassungsfragen, eine besondere Verpflichtung 
eingeht, wird diese in die Liste der betreffenden Vertragspartei als zusätzliche Verpflichtung 
aufgenommen. 
 
4.  Die Vertragsparteien überprüfen die Listen der besonderen Verpflichtungen mindestens alle 
drei Jahre oder öfter, im Hinblick auf den Abbau oder die Beseitigung im Wesentlichen aller 
verbleibender Diskriminierungen zwischen den Vertragsparteien in Bezug auf den unter diesen 
Abschnitt fallenden Dienstleistungshandel, auf der Grundlage beidseitiger Vorteile und unter 
Wahrung eines ausgewogenen Gesamtverhältnisses von Rechten und Pflichten. 
 
 

Art. 28 Innerstaatliche Regelungen 
1.  In Sektoren, in denen besondere Verpflichtungen eingegangen werden, stellen die 
Vertragsparteien sicher, dass alle allgemein geltenden Massnahmen, die den 
Dienstleistungshandel betreffen, angemessen, objektiv und unparteiisch angewendet werden. 
 
2.  Jede Vertragspartei behält Gerichte, Schiedsgerichte, Verwaltungsgerichte oder 
entsprechende Verfahren bei oder führt solche so bald wie möglich ein, die auf Antrag eines 
betroffenen Dienstleistungserbringers einer anderen Vertragspartei die umgehende Überprüfung 
von Verwaltungsentscheidungen mit Auswirkungen auf den Dienstleistungshandel gewährleisten 
oder in begründeten Fällen geeignete Abhilfemassnahmen treffen. Werden solche Verfahren 
nicht unabhängig von der Behörde durchgeführt, die für die Verwaltungsentscheidung zuständig 
ist, so stellt die Vertragspartei sicher, dass die Verfahren tatsächlich eine objektive und 
unparteiische Überprüfung gewährleisten.  
 
3.  Ist die Erbringung einer Dienstleistung bewilligungspflichtig, so geben die zuständigen 
Behörden einer Vertragspartei unverzüglich nach der Eingabe eines nach den innerstaatlichen 
Rechtsvorschriften als vollständig zu betrachtenden Antrags auf Bewilligung dem Antragsteller 
die Entscheidung über den Antrag bekannt. Auf Antrag des Antragstellers geben die 
zuständigen Behörden der Vertragspartei diesem ohne unangemessenen Verzug Auskunft über 
den Stand der Bearbeitung des Antrags. 
 
4.  Die Vertragsparteien überprüfen gemeinsam die Ergebnisse der Verhandlungen gemäss 
Artikel VI.4 GATS1 über Disziplinen für Massnahmen bezüglich Befähigungserfordernissen und 
—verfahren, technischer Normen und Zulassungserfordernissen, die gewährleisten sollen, dass 
solche Massnahmen keine unnötigen Hindernisse für den Dienstleistungshandel darstellen, im 
Hinblick auf ihre Übernahme in dieses Abkommen. Die Vertragsparteien halten fest, dass diese 
Disziplinen sicherstellen sollen, dass solche Erfordernisse unter anderem: 
(a) auf objektiven und transparenten Kriterien wie der Fachkenntnis und Fähigkeit zur 

Erbringung der Dienstleistung beruhen; 
(b) nicht belastender sind als zur Sicherstellung der Qualität der Dienstleistung erforderlich; 
(c) im Fall von Zulassungsverfahren nicht als solche die Erbringung der Dienstleistung 

beschränken. 
 
5.  In Sektoren, in denen eine Vertragspartei besondere Verpflichtungen eingegangen ist, 
wendet die Vertragspartei bis zum Inkrafttreten der für diese Sektoren nach Absatz 4 
erarbeiteten Disziplinen keine Zulassungs- und Befähigungserfordernisse oder technischen 
Normen in einer Art und Weise an, 



(a) die mit den in Absatz 4 Buchstabe a, b oder c genannten Kriterien nicht vereinbar sind; 
und 

(b) die man zu dem Zeitpunkt, als die Verhandlung dieses Abkommens abgeschlossen wurde, 
von der Vertragspartei vernünftigerweise nicht erwarten konnte. 

 
6.  Immer wenn eine innerstaatliche Regelung gemäss von beiden Vertragsparteien 
angewendeten internationalen Normen vorbereitet, verabschiedet und angewendet wird, ist im 
Sinne einer widerlegbaren Vermutung davon auszugehen, dass diese Regelung mit den 
Bestimmungen dieses Artikels vereinbar ist. 
 
7.  Jede Vertragspartei sieht angemessene Verfahren zur Überprüfung der Fachkenntnisse von 
Angehörigen freier Berufe einer anderen Vertragspartei vor. 
 
 

Art. 29 Gegenseitige Anerkennung 
1.  Die Vertragsparteien ermuntern die zuständigen Stellen in ihrem Hoheitsgebiet, 
Empfehlungen über die gegenseitige Anerkennung zu erlassen, zum Zweck der ganzen oder 
teilweisen Erfüllung der von der jeweiligen Vertragspartei gestellten Anforderungen für die 
Zulassung, Lizenzierung, Beglaubigung, Tätigkeit und Bescheinigung von 
Dienstleistungserbringern und insbesondere von Erbringern freiberuflicher Dienstleistungen. 
 
2.  Der Gemischte Ausschuss entscheidet innerhalb einer vernünftigen Frist und unter 
Berücksichtigung des Grades der Übereinstimmung der jeweiligen Regelungen, ob eine 
Empfehlung nach Absatz 1 mit diesem Abschnitt vereinbar ist. Ist dies der Fall, wird die 
Empfehlung durch ein Abkommen über gegenseitige Anforderungen, Befähigungen, 
Bewilligungen und andere Vorschriften umgesetzt, das durch die zuständigen Behörden 
auszuhandeln ist. 
 
3.  Jedes derartige Abkommen muss mit den massgeblichen Bestimmungen des WTO-
Abkommens und insbesondere mit Artikel VII GATS1 vereinbar sein. 
 
4.  Insoweit unter den Vertragsparteien Übereinstimmung herrscht, ermuntert jede 
Vertragspartei ihre zuständigen Stellen, Verfahren für die vorübergehende Zulassung von 
Erbringern freiberuflicher Dienstleistungen einer anderen Vertragspartei zu erarbeiten. 
 
5.  Der Gemischte Ausschuss prüft regelmässig, mindestens aber einmal alle drei Jahre, die 
Umsetzung dieses Artikels. 
 
6.  Anerkennt eine Vertragspartei durch ein Abkommen oder eine Vereinbarung die Ausbildung 
oder Berufserfahrung oder die Erfüllung von Anforderungen, Zulassungen oder 
Bescheinigungen, die im Hoheitsgebiet einer Nichtvertragspartei erworben, bzw. ausgestellt 
worden sind, so gibt die betreffende Vertragspartei einer anderen Vertragspartei auf Anfrage 
angemessene Gelegenheit, über den Beitritt zu einem solchen Abkommen oder einer solchen 
Vereinbarung zu verhandeln oder ähnliche mit ihr auszuhandeln. Sofern eine Vertragspartei eine 
Anerkennung einseitig gewährt, gibt sie jeder anderen Vertragspartei angemessene 
Gelegenheit, den Nachweis zu erbringen, dass die Ausbildung, Berufserfahrung, Erfüllung von 
Anforderungen, Zulassungen oder Bescheinigungen, die im Hoheitsgebiet der anderen 
Vertragspartei erworben oder ausgestellt worden sind, ebenfalls anerkannt werden sollten. 
 
 



Art. 30 Grenzüberschreitung natürlicher Personen 
1.  Dieser Abschnitt gilt in Zusammenhang mit der Erbringung einer Dienstleistung für 
Massnahmen betreffend natürliche Personen, die Dienstleistungserbringer einer Vertragspartei 
sind, sowie für natürliche Personen einer Vertragspartei, die von einem Dienstleistungserbringer 
einer Vertragspartei beschäftigt werden. Natürlichen Personen, die unter die besonderen 
Verpflichtungen einer Vertragspartei fallen, ist es gestattet, Dienstleistungen gemäss dem Inhalt 
dieser besonderen Verpflichtungen zu erbringen. 
 
2.  Dieser Abschnitt gilt weder für Massnahmen betreffend natürliche Personen, die sich um 
Zugang zum Arbeitsmarkt einer Vertragspartei bemühen, noch für Massnahmen, welche die 
Staatsangehörigkeit, den Daueraufenthalt oder die Dauerbeschäftigung betreffen. 
 
3.  Dieser Abschnitt hindert eine Vertragspartei nicht daran, Massnahmen zur Regelung der 
Einreise oder des vorübergehenden Aufenthalts natürlicher Personen in ihrem Hoheitsgebiet 
einschliesslich solcher Massnahmen zu treffen, die zum Schutz der Unversehrtheit ihrer 
Grenzen und zur Gewährleistung der ordnungsgemässen Grenzüberschreitung natürlicher 
Personen erforderlich sind; jedoch dürfen solche Massnahmen nicht auf eine Weise angewendet 
werden, welche die Vorteile, die einer Vertragspartei aufgrund der Bestimmungen einer 
besonderen Verpflichtung zustehen, zunichte macht oder schmälert1. 

 
1 Die blosse Tatsache, dass ein Visum gefordert wird, wird nicht als Zunichtemachen oder Schmälern von Vorteilen 
aufgrund einer besonderen Verpflichtung betrachtet. 
 
 

Art. 31 Telekommunikationsdienste 
Besondere Bestimmungen über Telekommunikationsdienste werden in Anhang IX festgelegt. 
 


